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1. Verordnungen zur Kontrolle des 

Mindestlohns 
 

Das Bundeskabinett hat zwei Verordnungen 

auf den Weg gebracht, die im Detail die ge-

setzlichen Pflichten nach dem Mindestlohnge-

setz regeln. Mit der Verordnung über Auf-

zeichnungspflichten nach dem Mindestlohnge-

setz (MiLoG) und dem Arbeitnehmer-

Entsendegesetz (AEntG) sollen aufgrund von 

branchenspezifischen Besonderheiten die ge-

setzlichen Vorgaben zur Aufzeichnungspflicht 

angepasst und vereinfacht werden. Durch sie 

sollen die Mindestlohnkontrollen der Zollver-

waltung effizienter und effektiver werden. Die 

Regelungen treten zum 1.1.2015 in Kraft.  

 

Aufzeichnung der Arbeitszeit: Arbeitgeber 

und Entleiher sind zur Aufzeichnung von Be-

ginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 

ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

verpflichtet. Das betrifft ab 1.1.2015 auch alle 

Minijobber. 

 

Erleichterte Aufzeichnungspflichten gelten nur 

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 

ausschließlich mobilen Tätigkeiten, die keinen 

Vorgaben zu Beginn und Ende der täglichen 

Arbeitszeit unterliegen und die sich ihre tägli-

che Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen. 

Das betrifft nur einen sehr kleinen Kreis von 

Fällen, wie z. B. Zeitungszusteller und Kurier-

dienste. Für diese Arbeitnehmer entfällt die 

Aufzeichnung von Beginn und Ende der Ar-

beitszeit. Hier ist nur die Dauer der täglichen 

Arbeitszeit aufzuzeichnen. 

 

Meldepflichten: Entleiher und Arbeitgeber 

mit Sitz im Ausland sind verpflichtet, für ihre 

nach Deutschland entsandten oder grenzüber-

schreitend entliehenen Arbeitnehmer vor Be-

ginn einer Werk- oder Dienstleistung eine 

schriftliche Anmeldung vorzulegen.  

 

Vereinfachungen gelten in Fällen, in denen 

besondere Voraussetzungen vorliegen, zum 

Beispiel im Schichtdienst, bei mehreren Ein-

satzorten täglich oder bei ausschließlich mobi-

ler Tätigkeit. Ein Beispiel ist der klassische 
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Güter- und Personenverkehr, der grundsätzlich 

der gesetzlichen Meldepflicht unterliegt. Des-

wegen ist die Zusammenfassung mehrerer 

Arbeitseinsätze in einer zusammenfassenden 

Meldung an die Zollverwaltung durch den 

Arbeitgeber sinnvoll. 

 

Anmerkung: Die „Finanzkontrolle Schwarz-

arbeit“ hat zur Aufgabe die Mindestlohnbe-

stimmungen zu überwachen. Entsprechend 

dürfte in den nächsten Jahren vermehrt mit 

Kontrollen zu rechnen sein. Dafür wurde ei-

gens die sog. „Lohnsteuer-Nachschau“ ge-

schaffen, die unangemeldete Kontrollen er-

möglicht. Die ab 1.1.2015 gesetzlich einge-

führte Dokumentationspflicht hierzu dient der 

Kontrolle der Mindestlohnbestimmungen und 

kann bei Nichteinhalten empfindliche Bußgel-

der nach sich ziehen. 

 

2. Übergangsregelungen für Minijob-

ber enden am 31.12.2014 
 

Zum 1.1.2013 hat der Gesetzgeber die Ver-

dienstgrenze für geringfügig entlohnte Be-

schäftigte auf monatlich 450 € angehoben. 

Dadurch verschoben sich auch die Verdienst-

grenzen für versicherungspflichtige Beschäfti-

gungen in der Gleitzone von ehemals 400,01 € 

bis 800 € auf 450,01 € bis 850 €. 

 

Für Arbeitnehmer, die vor dem 1.1.2013 zwi-

schen 400,01 und 450,00 € verdient haben, 

besteht bis zum 31.12.2012 Versicherungs-

pflicht in allen Zweigen der Sozialversiche-

rung. Für die Berechnung der Sozialversiche-

rungsbeiträge war die zu diesem Zeitpunkt 

geltende Gleitzonenformel anzuwenden. Auf-

grund von Übergangsregelungen besteht für 

diese Arbeitnehmer seit dem 1.1.2013 weiter-

hin ein sozialversicherungspflichtiges Be-

schäftigungsverhältnis nach Maßgabe der bis-

herigen Gleitzonenregelung.  

 

Diese Übergangsregelung endet am 

31.12.2014. Soweit das Beschäftigungsver-

hältnis über den 31.12.2014 hinaus unverän-

dert fortbesteht, ändert sich der sozialversiche-

rungsrechtliche Status. Ab dem 1.1.2015 wird 

aus der Beschäftigung in der Gleitzone eine 

geringfügig entlohnte Beschäftigung (450-€-

Minijob). Zu diesem Zeitpunkt entfällt die 

Versicherungspflicht in der Pflegeversiche-

rung. In der Kranken- und Arbeitslosenversi-

cherung tritt Versicherungsfreiheit ein. Einzig 

die Rentenversicherungspflicht bleibt beste-

hen, allerdings gelten die Regelungen für 450-

€-Minijobs. Das heißt, der Minijobber kann 

sich auf Antrag von der Rentenversicherungs-

pflicht befreien lassen. Der Arbeitnehmer ist 

bei der Krankenkasse ab- und bei der Minijob-

Zentrale anzumelden. 

 

Anmerkung: Soweit der Status einer sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigung über 

den 31.12.2014 erhalten bleiben soll, besteht 

bei den Arbeitsvertragsparteien Handlungsbe-

darf. Hierfür ist es erforderlich, die Verträge in 

der Form abzuändern, dass sich die regelmäßi-

ge monatliche Vergütung ab dem 1.1.2015 auf 

über 450 € erhöht. 

 

3. Ausschluss des Werbungskosten-

abzugs für Berufsausbildungskos-

ten nach Auffassung des Bundesfi-

nanzhofs verfassungswidrig 
 

Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine 

erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erst-

studium, das zugleich eine Erstausbildung 

vermittelt, sind keine Werbungskosten, wenn 

diese Berufsausbildung oder dieses Erststudi-

um nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

stattfinden. Sie sind bis zu 6.000 € jährlich 

als Sonderausgaben abzugsfähig.  

 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) 

sind Aufwendungen für die Ausbildung zu 

einem Beruf jedoch als notwendige Vorausset-

zung für eine nachfolgende Berufstätigkeit 

beruflich veranlasst und demgemäß auch als 

Werbungskosten einkommensteuerrechtlich zu 

berücksichtigen, denn sie dient der zukünfti-

gen Erzielung einkommensteuerpflichtiger 

Einkünfte. Der Sonderausgabenabzug bleibt 

bei Auszubildenden und Studenten nach seiner 

Grundkonzeption wirkungslos, weil gerade sie 

typischerweise in den Zeiträumen, in denen 

ihnen Berufsausbildungskosten entstehen, 

noch keine eigenen Einkünfte erzielen. Der 

Sonderausgabenabzug geht daher ins Leere; er 

berechtigt im Gegensatz zum Werbungskos-

tenabzug auch nicht zu Verlustfeststellungen, 

die mit späteren Einkünften verrechnet werden 

könnten. 
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Der BFH hat dem Bundesverfassungsgericht 

deshalb die Frage vorgelegt, ob es mit dem 

Grundgesetz vereinbar ist, dass Aufwendungen 

des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Be-

rufsausbildung oder für ein Erststudium, das 

zugleich eine Erstausbildung vermittelt, keine 

Werbungskosten sind, wenn diese Berufsaus-

bildung oder dieses Erststudium nicht im 

Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. 

 

Anmerkung: Betroffene Steuerpflichtige soll-

ten daher gegen ablehnende Bescheide Ein-

spruch einlegen und unter Hinweis auf das 

anhängige Verfahren Ruhen des Verfahrens 

bis zu einer Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts beantragen. 

 

4. Finanzgericht lässt Eheschei-

dungskosten steuerlich ansetzen 
 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat 

mit Urteil vom 16.10.2014 als erstes Finanzge-

richt über die Frage entschieden, ob Schei-

dungskosten nach der ab 2013 geltenden Neu-

regelung durch das Amtshilferichtlinie-

Umsetzungsgesetz als außergewöhnliche Be-

lastung steuermindernd berücksichtigt werden 

können.  

 

Danach werden Prozesskosten grundsätzlich 

vom steuerlichen Abzug ausgeschlossen und 

werden nur ausnahmsweise anerkannt, wenn 

der Steuerpflichtige ohne diese Aufwendungen 

Gefahr läuft, seine Existenzgrundlage zu ver-

lieren und seine lebensnotwendigen Bedürf-

nisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr 

befriedigen zu können. 

 

Das FG bejahte das Vorliegen der Abzugsvo-

raussetzungen bei den Prozesskosten für die 

Ehescheidung selbst, lehnte sie hingegen be-

züglich der Scheidungsfolgesachen ab. Nach 

seiner Auffassung ist es für einen Steuerpflich-

tigen existenziell, sich aus einer zerrütteten 

Ehe lösen zu können. Die Kosten der Ehe-

scheidung, die nur durch einen zivilgerichtli-

chen Prozess herbeigeführt werden können, 

sind daher für den Betroffenen aus tatsächli-

chen Gründen zwangsläufig. Demgegenüber 

sind nach der Neuregelung ab 2013 die Schei-

dungsfolgekosten im Zusammenhang mit den 

Folgesachen Unterhalt, Ehewohnung und 

Haushalt, Güterrecht, Sorgerecht, Umgangs-

recht nicht als außergewöhnliche Belastung 

abzugsfähig.  

 

Anmerkung: Die Revision zum BFH wurde 

wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. 

Weitere Verfahren zu Ehescheidungskosten 

liegen dem FG München vor. 

 

5. Bei Unterhaltszahlungen ist die 

Steuer-Identifikationsnummer an-

zugeben 
 

Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-

dungen für den Unterhalt und eine etwaige 

Berufsausbildung einer ihm oder seinem Ehe-

gatten gegenüber gesetzlich unterhaltsberech-

tigten Person, so wird auf Antrag die Ein-

kommensteuer dadurch ermäßigt, dass die 

Aufwendungen derzeit bis zu 8.354 € im Ka-

lenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte 

abgezogen werden. 

 

Voraussetzung für den Abzug der Aufwen-

dungen ist ab dem Veranlagungszeitraum 

2015 die Angabe der erteilten Identifikati-

onsnummer der unterhaltenen Person in 

der Steuererklärung des Unterhaltsleisten-

den, wenn die unterhaltene Person der unbe-

schränkten oder beschränkten Steuerpflicht 

unterliegt.  

 

Die unterhaltene Person ist für diese Zwecke 

verpflichtet, dem Unterhaltsleistenden ihre 

erteilte Identifikationsnummer mitzuteilen. 

Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, ist 

der Unterhaltsleistende berechtigt, bei der für 

ihn zuständigen Finanzbehörde die Identifika-

tionsnummer der unterhaltenen Person zu er-

fragen. 

 

Diese Neuregelung wurde mit dem sog. „Kroa-

tiengesetz“ eingeführt. Sollen solche Unter-

haltsaufwendungen schon im Lohnsteuer-

Ermäßigungsverfahren 2015 als Freibetrag 

berücksichtigt werden, muss die Identifikati-

onsnummer bereits hier angegeben werden.  

 

6. Die Sozialversicherungsgrenzen 

und Sachbezugswerte 2015 
 

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialver-

sicherung werden die für das Versicherungs-

recht sowie für das Beitrags- und Leistungs-
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recht in der Sozialversicherung maßgebenden 

Grenzen bestimmt. Für das Jahr 2015 gelten 

folgende Rechengrößen: 

 

 Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich kran-

kenversicherungspflichtig, wenn sie im 

Jahr mehr als 54.900 € bzw. im Monat 

mehr als 4.575 € verdienen. 

 Die Kranken- und Pflegeversicherungs-

beiträge werden von jährlich höchstens 

49.500 € bzw. von monatlich höchstens 

4.125 € berechnet. 

 Die Bemessungsgrenze für die Renten- und 

Arbeitslosenversicherung beträgt 72.600 € 

alte Bundesländer (aBL) bzw. 62.400 € 

neue Bundesländer (nBL) im Jahr. 

 Die Renten- und Arbeitslosenversiche-

rungsbeiträge werden von höchstens 

6.050 € (aBL) bzw. 5.200 € (nBL) monat-

lich berechnet. 

 Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung 

ist auf 2.835 € (aBL)/2.415 € (nBL) monat-

lich, also 34.020 € (aBL)/28.980 € (nBL) 

jährlich festgelegt. 

 Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiter-

hin bei 450 € monatlich.  

 

Der Beitragssatz für die Krankenversicherung 

reduziert sich von 15,5 % auf 14,6 % ab 

1.1.2015. Der Beitragssatz für die Pflegeversi-

cherung erhöht sich auf 2,35 % (2014 = 2,05 

%) bzw. bei Kinderlosen, die das 23. Lebens-

jahr bereits vollendet haben, auf 2,6 %. Der 

Rentenversicherungsbeitragssatz wird von 

18,9 % auf 18,7 % gesenkt. Der Beitragssatz 

für die Arbeitslosenversicherung beträgt wei-

terhin 3 %. 

 

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 

Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur 

Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu 

tragen. Erheben die Krankenkassen einen Zu-

satzbeitrag, ist dieser allein vom Arbeitnehmer 

zu tragen. Viele Krankenkassen haben bereits 

beschlossen einen solchen Beitrag zu fordern. 

Hier sei deshalb erwähnt, dass – unter weite-

ren Voraussetzungen – ein Sonderkündigungs-

recht innerhalb von 2 Monaten ab Inkrafttreten 

der Erhöhung besteht.  

Auch der Beitragszuschlag zur Pflegeversiche-

rung für Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeit-

nehmer allein zu tragen. Ausnahmen gelten 

für das Bundesland Sachsen. Der Arbeitneh-

mer trägt hier 1,675 % (bzw. kinderlose Ar-

beitnehmer nach Vollendung des 23. Lebens-

jahres 1,925 %) und der Arbeitgeber 0,675 % 

des Beitrags zur Pflegeversicherung. 

 

Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung 

bleibt auch 2015 bei 229 € monatlich. (Früh-

stück 49 €, Mittag- und Abendessen je 90 €). 

Demzufolge beträgt der Wert für Mahlzeiten 

für ein Mittag- oder Abendessen 3,00 € und 

für ein Frühstück 1,63 €.  

 

Der Wert für die Unterkunft erhöht sich auf 

grundsätzlich 223 €. Bei einer freien Wohnung 

gilt grundsätzlich der ortsübliche Mietpreis. 

Besonderheiten gelten für die Aufnahme im 

Arbeitgeberhaushalt bzw. für Jugendliche und 

Auszubildende und bei Belegung der Unter-

kunft mit mehreren Beschäftigten. 

 

7. Aufbewahrungsfristen 
 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 

Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte 

Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, 

die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder 

der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder 

Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt 

worden oder der Buchungsbeleg entstanden 

ist. Im Einzelnen können nachfolgend aufge-

zeigte Unterlagen nach dem 31.12.2014 ver-

nichtet werden:  

 

» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, 

Inventare, Bilanzen, Rechnungen und Bu-

chungsbelege (Offene-Posten-

Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintra-

gung vor dem 1.1.2005, Bilanzen und In-

ventare, die vor dem 1.1.2005 aufgestellt 

sind, sowie Belege mit Buchfunktion. 

» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene 

Handels- und Geschäftsbriefe sowie Ko-

pien von abgesandten Handels- und Ge-

schäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. 

Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem 

1.1.2009 entstanden sind. 

 

* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht 

endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder 

Klageverfahren anhängig sind. 
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 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

12.1.2015 
 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

28.1.2015 
 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

  Zinssatz ab 1.1.2015 stand bei Drucklegung noch nicht fest! 

 seit 1.7.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 
 1.7. – 31.12.2013 = - 0,38 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2014: Oktober = 106,7;September = 107,0; August = 107,0; Juli = 107,0; 
Juni = 106,7; Mai = 106,4; April = 106,5; März = 106,7; Februar = 106,4; 
Januar = 105,9 

2013: Dezember = 106,5; November = 106,1; Oktober = 105,9; 
September = 106,1; August = 106,1; Juli = 106,1; Juni = 105,6 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

